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zahl, die Wahl der jedesmaligen Docenten für dieselben wird mit Beirath des 
Aufsichtsrathes vom Directorium des Museums bestimmt. 

§• io. 

Als Lehrmittel dienen: 
i. Die Anschaffungen der Anstalt selbst, für welche ein jährliches Pauschale 

zur Verfügung ausgesetzt wird; 

2. die Sammlungen des k. k. Oesterreichischen Museums für Kunst und 
Industrie. Die Anschaffungen von dem erwähnten Pauschale geschehen durch 
das Lehrercollegium nach Genehmigung des Aufsichtsrathes. 

§. 11. 

Zum Eintritt in die Vorbereitungsschule ist erforderlich: 
a) der Nachweis über die beendeten Studien eines Untergymnasiums, 

eines Realgymnasiums oder einer Unterrealscbule, oder 


